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1. Definition

1.1 Allgemein  verständlich

Verankerungspunkt + Verankerungsmittel = Verankerung
1.2 Normgerecht

ANSCHLAGPUNKT + VERBINDUNGSMITTEL + VERBINDUNGSELEMENT
1.3 Arten  von  Verankerungen

1.3.1 Einpunktverankerung

Ein einzelner ausreichend tragfähiger Verankerungspunkt wird genutzt.

1.3.2 Ausgleichsverankerung

Mehrere Verankerungspunkte mit Verankerungsmitteln zusammengefasst, ergeben Ausgleichsverankerungen (siehe "Verankerungen im Gelände" A 9.1)

1.4 Verwendungszweck

Je nach Verwendungszweck ist zu unterscheiden zwischen:

· Verankerungen zum Schutz gegen Absturz (für Auffang– und Haltessysteme sowie für Höhensicherungsgeräte

· Auf– und Abseilverankerung (zum Retten von Personen)

· Tragseilverankerung (beim Bau von Bergeseilbahnen)

Im Rettungsbereich sollte die Hauptverankerung durch eine dahinter angeordnete Zusatzverankerung abgesichert werden. Ebenso sollte dies bei Tragseilverankerungen prinzipiell erfolgen.

2. Ausführungsformen

2.1 Mobile

· Dreibein

· Zwei– Dreibein

· Einbein (mit daran fest montierter Winde)

· Türanker

· Schwenkgalgen mobil

· Erdankerschienen

· Wasserkissen ("BEGU")

· zahlreiche Verankerungen im Gelände (Erdankerschienen, Firnanker, Klemmkeile, etc.)

· Einsteck– Klappbolzen ("Steckfix")

· Fahrzeuge (abgesichert)

· Kranhaken (feststehend)

2.2 Fest  mit  dem  Bauwerk  verbundene

2.2.1 lösbare

· Steckbolzen in Hülse (Push Lock)

· Schraubbolzen in Hülse (Augbolzen Centurion)

2.2.2 unlösbare

· Klebeanker

· Dachstützen (Sekuranten)

3. Erreichbarkeit

· Kann die Verankerungsstelle gefahrlos erreicht werden?

· Muss zum Erreichen der Verankerung bereits eine Sicherung aufgebaut werden?

· Sind zum Erreichen der Verankerung Hilfsmittel wie Stangen, Fernbedienungskarabiner, Leitern, etc. erforderlich?

4. Positionierung

· Ist die Verankerung für die eventuell erforderliche Seilschutzmassnahme (Kantenschutz) günstig positioniert?

· Können Pendelstürze auftreten?

· Befindet sich unter der zu sichernden Person ausreichend Sturzraum?

5. Kräfte

· Ist die Verankerung für die maximal auftretenden Kräfte ausreichend dimensioniert?

· Welche Kraftangriffsrichtungen sind zu erwarten?

· Wird die Verankerung auf reinen Zug, reine Biegung oder gemischte Beanspruchung belastet?

6. Abseilen   von   Personen

Es treten statische bis leicht schwellende Belastungen auf.

Ausgangswert Masse einer Person  80 kg + "übliche Ausrüstung (20 kg)" * ca. 100 kg

Schwerere Werkzeuge und weitere Personen (Bergen) sind zu berücksichtigen oder besser unabhängig über weitere Verankerungspunkte abzuseilen.

Die Reibung (Seil auf Kanten aufliegend) verringert im Verlauf der Abseilung die Belastung des Verankerungspunktes. Die größte Belastung tritt unmittelbar zu Beginn der Abseilung auf  —   z. B. Hinaussteigen über Fenstergesims, da hier noch keine zusätzliche Seilreibung auftritt. Zugleich ist gerade hier die Gefahr einer Stoßbelastung durch Ausrutschen oder Verlieren des Gleichgewichtes der ab– (zu–) seilenden Person am größten.

Später werden derartige Stoßkräfte zum größten Teil über die Kantenauflage zu Ungunsten des Seiles abgefangen. Außerdem werden Stöße über die größer werdende Seillänge immer stärker kompensiert.

7. Aufseilen   von   Personen

Je nach Zugmittel treten statische bis schwellend Belastungen auf.

· Hebelwinden: Friedli– Winde, Alpin– Aufseilwinde, Greifzüge

· Getriebewinden: Tyromont– Winde, Lecsafe– Trommelwinde, Mittelmann RG 10 Hub, Winchen (von Segeljachten)

· Seilzugwinden: Bach– Winde ("Fallstop")

· Flaschenzüge: Kendler, Tecfen USA

8. Sichern   von   Personen   gegen   Absturz   —   Auffangsysteme   und   Haltesysteme

Österreich (derzeit): "Anschlagpunkte müssen ausreichend tragfähig sein"

EN 355/1992 "Falldämpfer" Punkt 4.4 dynamische Leistung: Bei einer Prüfmasse von 100 kg darf die Fangstoßkraft Fmax 6,0 kN nicht überschreiten.

Der voll ausgezogene Falldämpfer muss einer Kraft von 15 kN standhalten, ohne zu reißen oder zu brechen.

Üblich waren bis zur Erscheinung der Norm über "Anschlageinrichtungen":


in Deutschland
7,5 kN (* 750 kg) für eine Person



+ 1,5 kN (* 150 kg) für jede weitere Person


England
10 kN (* 1,0 t)


Frankreich
20 kN (* 2,0 t)

Die EN 795 "Anschlageinrichtungen" legt fest:

10 kN für eine Person
+ 0,1 kN
für jede weitere Person, die am selben Anschlagpunkt gesichert werden soll

Sinngemäß hätte man sich damit beim Sichern von Personen gegen Absturz mittels Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz und beim Auf– und Abseilen (Retten) von Personen an diesen Werten zu orientieren.

Schwierig ist der statische Nachweis und vor allem die Aufbringung einer Prüfkraft z. B. bei Fassaden (Glas)

9. Zusammenfassung

In vielen Fällen ist eine anzustrebende Kraftaufnahme von 30 kN (3000 kg) problemlos zu erreichen. Dieser Wert ergibt auch bei Falscheinschätzung von Abminderungsfaktoren wie Korrosion, Tragfähigkeit eines Balkens usw. zufriedenstellende Sicherheit.

Alle anderen Komponenten der PSA wie Verbindungsmittel (Verankerungs– Schlauchbandschlingen), Verbindungselemente (Stahl– Universalkarabiner), Auffangsysteme (Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung), Haltesysteme (längeneinstellbare Verbindungsmittel), Auffanggurte müssen laut einschlägiger Normen Kräfte von bis zu 22 kN aufnehmen können. Das schwächste Glied der Sicherungskette sollte nicht der Verankerungspunkt oder das Verankerungsmittel sein.

Der geringe technische und kostenmäßige Aufwand für die Errichtung einer tragfähigen Verankerung in der Größenordnung von 30 kN sollte angestrebt werden, um spätere Festigkeitsminderungen durch Korrosion, falsche Beanspruchung, schwierige oder oft unmögliche Prüfbarkeit zu kompensieren.
Bei Erdankerschienen und ähnlichen Freilandverankerungen, welche diese Werte  —  vor allem in schlechten Böden  —  nicht erreichen können ist während des Einsatzes eine dauernde Beobachtung durch einen dazu abbestellten erfahrenen Fachkundigen sicherzustellen. Derartige Verankerungen sind zur Personensicherung (gegen Absturz) nicht zulässig. Sie dürfen nur zum Auf– und Abseilen von Personen im Rettungseinsatz eingesetzt werden, wenn keine anderen Verankerungspunkte wie z.B. Bäume zur Verfügung stehen.

10. Beschädigungen

· Kann die Verankerung missbräuchlich für andere Zwecke als für die Sicherung von Personen oder zum Auf– und Abseilen von Personen herangezogen werden?

· Kann die Verankerung durch Anfahren mit Fahrzeugen, Wehrklappen, Kranen etc. beschädigt werden?

· Kann die Verankerung durch Witterungs– oder Umwelteinflüsse beschädigt werden?

· Beschädigung durch Korrosion (unter Isolierung, Farbe, Beschichtung)?

11. Häufige   Fehler   an   Verankerungen

· Verankerungspunkt ungünstig positioniert (Kanten, Zugänglichkeit)

· Klebeanker nicht sorgfältig gesetzt: Ausblasen, Aushärtezeit, Abdichtung

· Randabstand nicht eingehalten

· Bohrlochtiefe unterschritten

· Zug– und Druckzone nicht beachtet

· Risse

· Korrosion (Eindringen von sauren Wässern im Mauerwerk oder Urgestein)

· Durchbohren von Armierungsstahl

· Schweißfehler an Rund– und Formringen

· Auflage von Karabinern (Verschluss, Biegung)

· Karabiner: Art und Form, Stellung der Verschlussmutter, Verschlussmutter offen

· Sicherheitshaken: Auflage des Sicherungsbügels an Bauteilen

12. Prüfbarkeit

· Sichtprüfung

· Belastungsprüfung

· Klangprobe

13. Kennzeichnung

Ist eine Kennzeichnung der Verankerungsstelle erforderlich, sinnvoll oder verleitet diese zum Missbrauch?  —  Verdeckung, Absperrung, Blindverschraubung, etc.?
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